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Einziger Punkt der Tagesordnung: Seite 

 
 Anhörung 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kommunalabgabenge-
setzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 16/1275 

(überwiesen am 22. März 2007 an den Innen- und Rechtsausschuss 
und den Wirtschaftsausschuss) 

hierzu: Umdrucke 16/2091, 16/2093, 16/2100, 16/2106, 16/2108, 
16/2109, 16/2156 
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Der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses, Abg. Arp, eröffnet die Sitzung um 10:05 Uhr 

und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Die Tagesordnung wird in der vorstehenden Fassung 

gebilligt. 

Einziger Punkt der Tagesordnung: 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes des 
Landes Schleswig-Holstein (KAG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 16/1275 

(überwiesen am 22. März 2007 an den Innen- und Rechtsausschuss und den 
Wirtschaftsausschuss) 

hierzu: Umdrucke 16/2091, 16/2093, 16/2100, 16/2106, 16/2108, 16/2109, 
16/2156 

 

Einleitend ruft der Vorsitzende, Abg. Arp, in Erinnerung, dass dieser Gesetzentwurf auch auf 

einem besonderen Anliegen der Stadt Lübeck beruhe. In dieser Anhörung sollten aber auch 

die über diesen besonderen Anlass hinausgehenden Erfahrungen und Wünsche dargestellt 

werden. 

 

Volker Popp, Catrin Homp, Tourismusverband Schleswig-Holstein, 

vertritt gleichzeitig die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH (TASH) und 

Ostsee-Holstein-Tourismus e.V. 

Herr Popp berichtet, für die Erarbeitung der nun vorzustellenden Stellungnahmen seien auch 

die Erfahrungen der Verbandsmitglieder aufgenommen worden. Bereits im Januar habe der 

Verband schriftlich Stellung bezogen. 

Die Verbände begrüßten die Absicht, den betroffenen Gemeinden die Möglichkeit einzuräu-

men, das Gebiet der Erhebung der Fremdenverkehrsabgabe auf die gesamte Gemeindefläche 

ausdehnen zu können. 
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Im Wesentlichen sei wie folgt Stellung zu nehmen: 

Erstens. Die Verbände empföhlen, die für die Fremdenverkehrs- und die Kurabgabe abgabe-

pflichtigen Personenkreise explizit aufzuführen; dies sei bislang nur für die Fremdenverkehrs-

abgabe vorgesehen. 

Zweitens. Die Gemeinde St. Peter-Ording habe in Bezug auf eine rechtssichere satzungsmä-

ßige Umsetzung der Fremdenverkehrsabgabe - dies betreffe insbesondere die Bemessungs-

schlüssel - wertvolle Grundlagenarbeit geleistet. Nach rund zehn Jahren mit immer wieder 

auftretenden rechtlichen Unsicherheiten bestehe nun Rechtssicherheit. Dieses bei der Ge-

meinde vorhandene Know-how sollte berücksichtigt werden. 

Die Gemeinde St. Peter-Ording habe vorgeschlagen, den zweiten Satz des neuen Absatzes 5 

in § 10 ersatzlos zu streichen. - Anschließend fasste Herr Popp die Darlegungen in Um-

druck 16/2108, Nr. 2, zu diesem Aspekt zusammen. 

Drittens. Wyk auf Föhr habe darauf aufmerksam gemacht, dass Aufwendungen einer Kom-

mune an eine GmbH, die mit den Marketingaufgaben im Bereich des Tourismus beauftragt 

worden sei, im Zusammenhang mit der Fremdenverkehrsabgabe nicht als werbemäßiger 

Aufwand geltend gemacht werden könnten. Dies betreffe im Übrigen nicht nur Wyk auf Föhr, 

sondern auch eine ganze Reihe anderer Kommunen, zum Beispiel Westerland. Dieser Um-

stand führe gerade in größeren Fremdenverkehrsorten zu erheblichen Rechtsunsicherheiten. 

An dieser Stelle bestehe aktueller Handlungsbedarf, damit kommunale Aufwendungen für die 

Erledigung von Aufgaben im Bereich des Tourismusmarketings, die von einer Kommune an 

eine GmbH übertragen worden seien, bei der Bestimmung der Höhe der Fremdenverkehrsab-

gabe genauso berücksichtigt werden könnten wie kommunal erbrachte Leistungen. 

Diesen Punkte erläutert Herr Popp auf Nachfrage von Abg. Matthiessen näher und führt aus, 

die in diesem Bereich anfallenden Aufgaben könnten zum einen durch die Gemeinde selbst 

oder einen kommunalen Eigenbetrieb erbracht werden. Die dafür entstehenden Kosten könn-

ten für die Kalkulation der Höhe der Fremdenverkehrsabgabe entsprechend der Satzung in 

Ansatz gebracht werden. In einer Reihe von Kommunen werde diese Aufgabe aber durch eine 

GmbH erbracht, wofür die Kommune einen bestimmten Betrag zur Verfügung stelle. Nach 

der bisherigen Rechtsprechung könne genau dieser Betrag nicht in die Kalkulation der Höhe 

der Fremdenverkehrsabgabe einbezogen werden, obwohl es sich ebenfalls um Geldströme 

handele, deren Fluss von der öffentlichen Hand ausgelöst worden sei. 

*     *     * 
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Abg. Callsen erkundigt sich, wie die anwesenden Vertreter der Fremdenverkehrsorganisatio-

nen die Erhebung der Fremdenverkehrsabgabe durch Gemeindeverbünde oder Zweckverbän-

de bewerteten. 

Herr Popp meint, dieser Weg erscheine ihm gangbar; allerdings habe er diesen Vorschlag 

nicht detailliert rechtlich prüfen können. 

Frau Homp ergänzt im Hinblick auf die Situation auf Föhr, dort gehe es um durchaus größere 

Beträge von deutlich über 100.000 €. Es gehe also um einen Betrag in einer unter Umständen 

existenzbedrohenden Höhe. 

Ferner sei darauf hinzuweisen, dass in Schleswig-Holstein elf derartiger GmbHs bestünden, 

die mit dem Tourismusmarketing zum Beispiel in Westerland, Bad Segeberg, Lübeck und 

Travemünde sowie Eckernförde befasst seien. Dort sei die hier diskutierte Problematik zum 

Teil noch nicht realisiert worden. 

 

Stefan Scholtis, Hotel- und Gaststättenverband - DEHOGA Schleswig-Holstein e.V. 

Umdruck 16/2100 

Herr Scholtis trägt die wesentlichen Inhalte der schriftlichen Stellungnahme seines Verban-

des, Umdruck 16/2100, vor. Er betont eingangs, dass die DEHOGA Schleswig-Holstein die 

Fremdenverkehrsabgabe im Gegensatz zu seinen Vorrednern sehr kritisch sehe. Als Beispiel 

für die Belastung der Unternehmen führt er zu den Belastungen im Bereich der Rundfunk- 

beziehungsweise Urheberrechtsgebühren aus, ein mittelständischer Betrieb mit rund 

100 Betten habe hierfür rund 18.000 bis 20.000 € jährlich aufzuwenden. 

Die für die touristische Neuausrichtung erforderlichen Investitionen würden durch eine Erhe-

bung der Fremdenverkehrsabgabe in den betreffenden Gemeindeteilen gefährdet, betont der 

Verbandsvertreter. In einzelnen Fällen seien Erhöhungen nicht nur um 500 % - wie in der 

schriftlichen Stellungnahme dargestellt -, sondern um sogar 800 % innerhalb einer Saison zu 

verzeichnen gewesen. 

Von daher bitte die DEHOGA Schleswig-Holstein, von der geplanten Möglichkeit zur Aus-

weitung der Erhebungsgebiete für die Fremdenverkehrsabgabe Abstand zu nehmen. 
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*     *     * 

Der Vorsitzende, Abg. Arp, erkundigt sich, ob sich aus der Ausweitung der Erhebungsbasis 

- auch unter Einbeziehung von Unternehmen außerhalb des Hotel- und Gasstättengewerbes, 

die ebenfalls vom Fremdenverkehr profitierten - nicht eigentlich eine Entlastung der bisher 

zur Fremdenverkehrsabgabe herangezogenen Unternehmen ergebe, was seiner Ansicht nach 

eigentlich im Sinne der DEHOGA sein müsste. Durch die Ausweitung werde es wohl auch 

möglich, etwas mehr Geld für Werbemaßnahmen zur Verfügung zu stellen; denn zukünftig 

werde es darauf ankommen, dass dafür in den einzelnen Fremdenverkehrsregionen noch mehr 

aufgewandt werde. 

Herr Scholtis erinnert daran, dass schon jetzt nicht nur Betriebe des Hotel- und Gaststätten-

gewerbes zur Fremdenverkehrsabgabe herangezogen würden, sondern zum Beispiel auch 

Handwerksbetriebe oder der Einzelhandel. Aber auch bei einer Ausweitung bleibe es bei der 

Belastung der einzelnen Fremdenverkehrsbetriebe, ohne dass die von diesen Betrieben geleis-

teten Aufwendungen für die Werbung - von der die Fremdenverkehrsregionen auch profitier-

ten - berücksichtigt würden. Auch nach einer Ausweitung des Erhebungsgebietes bleibe es bei 

einer Belastung des Gastgewerbes. 

Herr Popp weist darauf hin, dass in Gemeinden, in denen die Fremdenverkehrsabgabe nur in 

einem Teil der Ortsteile erhoben werde, mit der Ausweitung der Erhebungsgebiete eine Ver-

teilung der Last auf mehr Betriebe erreicht werde. Die Belastung für die bisherigen Zahler 

werde also geringer. So sei auch in seiner Gemeinde vorgegangen worden. 

Demgegenüber sei das Beispiel Travemünde/Lübeck zu sehen. Dort werde sicherlich nicht 

nur der werbliche Aufwand für Travemünde, sondern auch der für die Kernstadt Lübeck in 

die Kalkulation einfließen und zur Verteilung kommen. In diesem Falle könne die Warnung, 

die Herr Scholtis abgegeben habe, zutreffen. 

Abg. Callsen verweist dazu auf die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 

Landesverbände in Umdruck 16/2091. Dort heiße es, dass es damit zu mehr Abgabengerech-

tigkeit, nicht aber zu einem erhöhten Aufkommen komme. 

Abg. Matthiessen hebt hervor, die gesetzgeberische Absicht bestehe in der Stärkung der Tou-

rismuswirtschaft im Lande. Auch er könne die Schlussfolgerung der DEHOGA - keine Aus-

weitung - nicht nachvollziehen; denn es gehe um eine bessere Verteilung der Last und die 

Absenkung der betriebsindividuellen Belastung. Da seine Fraktion von dieser Wirkung des 

Gesetzes ausgehe, habe sie bereits eine Zustimmung zu dem Gesetzentwurf signalisiert. 
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Es sei zu prüfen, ob die von der DEHOGA geäußerten Bedenken im Sinne einer gesetzlich 

verankerten Obergrenze berücksichtigt werden könnten; denn ab einer gewissen Grenze stün-

den den Mehraufwendungen keine adäquaten zusätzlichen Erfolge mehr gegenüber. 

Abg. Feddersen stimmt der Aussage zu, dass die Gesamtbelastung der Betriebe immer weiter 

ansteige. Andererseits sei zu berücksichtigen, dass die Gemeinden ohne bzw. mit einer gerin-

geren Fremdenverkehrsabgabe nicht zurechtkämen, zumal die Fremdenverkehrsabgabe nicht 

alle kommunalen Leistungen in diesem Bereich abdeckten. Allerdings sei auch vor dem Hin-

tergrund seiner kaufmännischen Erfahrung darauf hinzuweisen, dass die Unternehmen erheb-

lich vom Fremdenverkehr profitierten. Von daher erscheine eine Fremdenverkehrsabgabe in 

seiner Branche von 1.000 oder 1.500 € je Jahr trotz der Höhe dieses Betrages akzeptabel. 

Auch zum Beispiel Unternehmen der Baubranche profitierten vom Fremdenverkehr, sodass 

auch für sie eine Fremdenverkehrsabgabe angemessen erscheine. Ein Ärgernis hingegen seien 

die Rundfunkgebühren, die im Zweifelsfalle für die Dauer eines gesamten Jahres abgeführt 

werden müssten, obwohl die Zimmer nur für einige Monate ausgelastet seien. 

Abg. Dr. Garg meint, er könne die Argumentation der DEHOGA gut nachvollziehen, da sie 

der der Landesregierung entspreche. So weise die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Lan-

desverbände in Umdruck 16/2091 darauf hin, dass die Landesregierung von Mehreinnahmen 

in Höhe von geschätzt 750.000 € in den Jahren 2007 und 2008 ausgehe, wobei auf den FAG-

Eingriff verwiesen werde. Ferner könne er die Argumentation von Abg. Feddersen, er zahle 

die Fremdenverkehrsabgabe gern, nicht nachvollziehen. 

Somit sei festzustellen, dass Abg. Matthiessen von einer konstanten Belastung ausgehe, wäh-

rend offenbar der Innenminister von Mehreinnahmen von bis zu rund 750.000 € in den beiden 

Jahren ausgehe. In dieser Hinsicht müsse Klarheit hergestellt werden. 

Abg. Harms führt aus, dass eine Ausweitung der Erhebungsgebiete zunächst einmal zu einer 

Verteilung einer unveränderten Summe auf eine größere Zahl von Abgabepflichtigen führe. 

Im Anschluss könne es aber auch dazu kommen, dass auch für die neuen Erhebungsgebiete 

Werbeaufwand betrieben werde, wodurch sich die Ausgaben und damit auch die Gesamtbe-

lastung erhöhe. Entscheidend sei aber die resultierende Belastung für den einzelnen Betrieb. 

Es erscheine durchaus plausibel, dass der einzelne Betrieb im bisherigen Erhebungsgebiet 

entlastet werde. 

Der Abgeordnete erkundigt sich bei Herrn Scholtis, wie hoch die Fremdenverkehrsabgabe für 

den von ihm erwähnten typischen Betrieb mit rund 100 Betten sei. Mithilfe der Antwort auf 

diese Frage könne bewertet werden, ob die Fremdenverkehrsabgabe eine gravierende Belas-
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tung darstelle oder ob eher die erwähnten Rundfunk- beziehungsweise Urheberrechtsgebühren 

stark belastend seien. Von diesen Gebühren seien im Übrigen auch Ferienhausbesitzer betrof-

fen. Vielleicht wäre es eher sinnvoll, in diesem Bereich politisch aktiv zu werden, zumal die 

zu einer fremdenverkehrsbranchenspezifischen Entlastung führen könne. 

Außerdem stelle sich ihm die Frage, ob zusammen mit der Fremdenverkehrsabgabe auch der 

Kreis der Abgabepflichtigen für die Kurabgabe festgelegt werden könne; denn in diesem Be-

reich komme es immer wieder zu arbeitsintensiven Arbeiten und Auseinandersetzungen. Viel-

leicht könne nun auch eine Gesetzesänderung herbeigeführt werden, die die Erhebung der 

Kurabgabe erleichtere. 

Herr Scholtis geht zunächst auf die Frage von Abg. Harms nach der Höhe der Belastung ein 

und führt aus, eine präzise Antwort lasse sich wegen der unterschiedlichen Regelungen in den 

einzelnen Kommunen nicht geben. Für kleinere Betriebe fielen erfahrungsgemäß größenord-

nungsmäßig 1.000 € je Jahr an, für größere Betriebe mehrere Tausend Euro. Darüber hinaus 

seien aber auch Belastungen durch Gebühren, Ausgaben für Marketing und so weiter zu be-

rücksichtigen. Gerade für die Eigenwerbung, die immer auch dem Fremdenverkehrsort zugute 

komme, würden hohe Summen aufgewandt. Entscheidend sei die Gesamtheit der Belastung, 

bei deren Höhe inzwischen eine Obergrenze erreicht worden sei. Das werde an den heutigen 

Problemen von Betrieben, die noch vor wenigen Jahren als wirtschaftlich gesund galten, deut-

lich. 

Von daher sei vonseiten der Mitgliedsunternehmen auf eine Mitteilung von ihm, Scholtis, sie 

hätten nach der Gesetzesänderung nicht mehr 1.000 €, sondern nur noch die Hälfte zu bezah-

len, kein Lob für die Reduzierung, sondern eine Klage über die Belastung in Höhe von 500 € 

zu erwarten. 

Abg. Dr. Garg macht deutlich, die beiden tagenden Ausschüsse könnten nichts an der Höhe 

der Belastung durch die Rundfunkgebühren ändern. Das Problem sei die aus der Gesetzesän-

derung resultierende und angekündigte Mehrbelastung, das Delta. Insofern sei der Umfang 

der Mehrbelastung zu prüfen. Erst auf der Grundlage dieses Prüfergebnisses sollte über den 

vorliegenden Gesetzentwurf weiter beraten werden. 

Abg. Feddersen meint, dass es nicht zu einer Gesamtentlastung komme, vielmehr sei in den 

Erhebungsgebieten mit einer gerechteren Verteilung der Belastung zu rechnen. Das bedeute, 

dass nun auch diejenigen Betriebe zur Fremdenverkehrsabgabe herangezogen würden, die in 

den Ortsteilen lägen, die zurzeit nicht zum Erhebungsgebiet gehörten, aber vom Fremdenver-
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kehr profitierten. Im Endeffekt könne es dann auch Mehreinnahmen geben. Aber eine Entlas-

tung über Gemeindegrenzen hinweg werde es wohl nicht geben. 

Abg. Matthiesen macht deutlich, dass die Beantwortung der Frage, ob es zu einem Aufwuchs 

der Einnahmen kommen solle, von zentraler Bedeutung sei. Dies entspräche aus seiner Sicht 

nicht der Intention des Gesetzentwurfes. Er spreche sich hingegen für eine gerechtere Vertei-

lung der Belastung durch Einbeziehung weiterer Profiteure aus. Daraus solle sich eine be-

triebsindividuelle Entlastung für die jetzt die Fremdenverkehrsabgabe entrichtenden Betriebe 

ergeben. 

Abg. Feddersen erinnert daran, dass es bei der diskutierten Änderung des KAG nur um die 

Gemeinden gehe, in denen die Fremdenverkehrsabgabe nicht in allen Ortsteilen erhoben wer-

de. Damit seien zum Beispiel Lübeck oder die Schleiregion betroffen. - Im Falle von Ei-

derstedt gebe es durchaus weitere Möglichkeiten, ergänzt Vorsitzender Abg. Arp. 

Herr Popp erläutert, dass die Kommunen bezüglich der Fremdenverkehrsabgabe keinen gro-

ßen Spielraum besäßen. Das KAG lege den Anteil der Ausgaben fest, der über die Fremden-

verkehrsabgabe refinanziert werden könne. Außerdem müsse im Zweifelsfall der kalkulatori-

sche Nachweis erbracht werden, dass die Erhebung den Bestimmungen des KAG entsprächen. 

Wenn zukünftig die Fremdenverkehrsabgabe auch in Ortsteilen erhoben werden könne, in 

denen sie bislang noch nicht erhoben worden sei, werde dies de facto zu einer Entlastung der 

einzelnen, bislang damit belasteten Unternehmer führen. Umgekehrt bedeute dies selbstver-

ständlich eine neue Belastung der anderen, bislang damit nicht belasteten Unternehmer. 

In Travemünde bestehe das Problem, dass die dortigen Leistungsträger nicht nachvollziehen 

könnten, warum sie im Gegensatz zu den Unternehmern im restlichen Lübeck zur Fremden-

verkehrsabgabe herangezogen würden. Nach der Gesetzesänderung werde es möglich, auch 

die Betriebe in anderen Teilen Lübecks zur Fremdenverkehrsabgabe heranzuziehen. Damit 

könnten dann auch die Werbeausgaben, die sich auf diese zusätzlich bestimmten Teile Lü-

becks bezögen, bei der Kalkulation der Höhe der Fremdenverkehrsabgabe berücksichtigt wer-

den. So ergebe sich auch eine plausible Erklärung für die vermutete Steigerung um bis zu 

750.000 € in den beiden Jahren. 

Herr Scholtis gibt zu bedenken, er kenne keinen einzigen Fall, dass die Abgabenhöhe verrin-

gert worden sei, weil das Erhebungsgebiet erweitert worden sei. Insofern sei für eine Ober-

grenze zu plädieren. Allerdings sei davon auszugehen, dass sich die Kommunen nicht das 

Wasser abgraben würden, das sie schöpfen wollten. 
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Der Vertreter der DEHOGA geht des Weiteren auf das Stichwort „Erhebungsgerechtigkeit“ 

ein und mahnt die Erhebung der Fremdenverkehrsabgabe nicht nur im Bereich des Hotel- und 

Gaststättengewerbes, sondern auch in den Wirtschaftssektoren an, die über Aufträge aus dem 

Hotel- und Gaststättengewerbe indirekt vom Fremdenverkehr profitierten. 

Volker Popp, Nordseebäderverband Schleswig-Holstein e. V. 

Umdruck 16/2108 

Anke Lüneburg, Schlei-Ostsee GmbH 

Umdruck 16/2093 

Frau Lüneburg trägt die wesentlichen Inhalte ihrer Stellungnahme, Umdruck 16/2093, vor. 

Anschließend berichtet sie, viele Betriebe setzten für das Marketing bereits auf Zusammenar-

beit. Während die Betriebe interessante Angebote entwickelten, könne die Vermarktung ef-

fektiver und gebündelt über die Schlei-Ostsee GmbH laufen. Insofern zahlten diese Betriebe 

zukünftig eine Fremdenverkehrsabgabe, könnten dafür aber von den Leistungen der Schlei-

Ostsee GmbH profitieren; dabei sei zu hoffen, dass die von den Trägern an die GmbH geleis-

teten Zahlungen bei der Kalkulation der Höhe der Fremdenverkehrsabgabe berücksichtigt 

werden könnten. 

Die Belastung im Bereich ihrer GmbH, führt Frau Lüneburg aus, würde auf viele Schultern 

verteilt. So käme auf einen Handwerksbetrieb eine Abgabe in Höhe von 100 bis 150 € je Jahr 

zu, also eine eher bescheidene Forderung. 

Zurzeit verhandele sie mit den Mitgliedsgemeinden mit dem Ziel, dass die GmbH mit 10 € je 

Jahr und Bett - viele dieser Gemeinden hätten deutlich unter 100 Betten, verzeichneten aber 

einen nicht unerheblichen Tagestourismus - unterstützt werde. Die Bürgermeister sähen sich 

nicht unbedingt in der Lage, diesen Betrag durchzusetzen, obwohl er gering sei. Allerdings 

lasse dieser kleine - und zurzeit wohl nicht immer leistbare - Betrag keine wirklich effektive 

Werbung zu. Deshalb sei es wichtig, dass die Gemeinden die Möglichkeit hätten, ihre Wirt-

schaft an der Finanzierung der GmbH zu beteiligen. Damit würde ein Rahmen geschaffen, 

damit die GmbH gesicherte Erträge im Sinne eines Sockels erzielen könne. Zwar würden dar-

über hinaus Einnahmen über die Beteiligung der Wirtschaft erzielt, diese seien jedoch wegen 

der Freiwilligkeit der Beteiligung nicht sicher kalkulierbar. Schließlich solle versucht werden, 

über Förderprogramme der EU wie INTERREG oder ELER infrastrukturelle Maßnahmen für 

die gesamte Region zu erarbeiten. 

*     *     * 
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Abg. Callsen begrüßt den Vorschlag, das Prädikat „anerkannte Erholungsregion“ einzuführen. 

Auch die Bezeichnung „sonstige Tourismusgemeinde“ sei möglich. Beides werde zurzeit im 

Innen- und Wirtschaftsministerium - sicherlich ergebnisorientiert - geprüft. Er fragt, wie die 

von Frau Lüneburg dargestellte Diskussion von der örtlichen Wirtschaft aufgenommen wor-

den sei. 

Frau Lüneburg antwortet, die Wirtschaft vor Ort sei nicht abgeneigt, die Fremdenverkehrsab-

gabe zu entrichten, wenn die Anforderungen der Gerechtigkeit und der Gemeinsamkeit erfüllt 

werden könnten. Die Wirtschaft habe aber die Befürchtung geäußert, dass mit der Fremden-

verkehrsabgabe beliebige kommunale Haushaltslöcher gestopft werden könnten, dass sie also 

nicht unmittelbar dem Tourismus zugute komme. Insofern ergebe sich die Anregung, im Ge-

setz eine noch strengere Zweckbindung als bislang im Gesetzentwurf zu formulieren. 

Die Wirtschaft sähe es am liebsten, wenn die Fremdenverkehrsabgabe vollständig von der 

Marketing-GmbH genutzt werden könnte. Allerdings sei dazu anzumerken, dass über die 

Fremdenverkehrsabgabe auch der damit verbundene Verwaltungsaufwand abzudecken sei, 

der gerade in der Anfangsphase - Erarbeiten der Satzung, Vorbereitung der Erhebung - nicht 

unterschätzt werden dürfe. In diesem Bereich sei an die Übernahme der Satzung von St. Pe-

ter-Ording als Mustersatzung zu denken. 

Abg. Dr. Garg greift die Forderung nach Gerechtigkeit, die in dieser Anhörung immer wieder 

erhoben werde, auf und stellt dem die Aussage im Gesetzentwurf unter „A. Problem“ gegen-

über: „Die Ausweitung der Möglichkeit, eine Fremdenverkehrsabgabe zu erheben, wurde als 

Entlastung und Abfederungsmaßnahme im Zusammenhang mit dem Eingriff in den kommu-

nalen Finanzausgleich vorgesehen. Mit dem anliegenden Entwurf für ein Gesetz zur Ände-

rung des Kommunalabgabengesetzes wird dieses umgesetzt.“ Daran werde deutlich, dass es 

der Landesregierung bei der Abfassung des Gesetzentwurfes nicht um Gerechtigkeit gegan-

gen sei. 

Von daher stelle sich die Frage, warum zukünftig die Fremdenverkehrsabgabe in zusätzlichen 

Ortsteilen erhoben werden solle - bislang würden noch nicht einmal die Möglichkeiten der 

bestehenden Regelung ausgeschöpft. 

Abg. Matthiessen stellt fest, dass nun zum zweiten Mal befürchtet worden sei, dass die Mittel 

aus der Fremdenverkehrsabgabe von den Kommunen zweckentfremdet werden könnten. In 

diesem Zusammenhang sei daran zu erinnern, dass Gemeinden mit einer schwierigen Haus-

haltssituation, denen Zuweisungen seitens des Kreises zustünden, nach Prüfungen angehalten 

würden, alle Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen. Von daher sei zu überlegen, ob der Ge-
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setzentwurf um eine Regelung ergänzt werde, durch die in diesem Kontext eine zwangsweise 

Erhebung der Fremdenverkehrsabgabe verhindert werden könne oder Obergrenzen aufge-

nommen würden. Damit solle das Ziel einer gerechten Belastung unterstrichen werden. 

Vorsitzender Abg. Arp stimmt zu, dass es nicht um eine zusätzliche Belastung, sondern um 

die Schaffung von mehr Gerechtigkeit bei der Belastung gehe, und zitiert die entsprechende 

Passage aus der Begründung des Gesetzentwurfs. Allerdings könne die Fremdenverkehrsab-

gabe nicht mit der Grundsteuer oder Ähnlichem gleichgesetzt werden. Dies entspräche auch 

nicht der Intention des Gesetzentwurfes. Im Übrigen sollte diese Frage wohl eher an Vertreter 

der kommunalen Landesverbände gerichtet werden. 

Frau Lüneburg führt zu der Frage aus, warum die Fremdenverkehrsabgabe nicht in allen dazu 

berechtigten Gemeinden erhoben werde, dies ergebe sich aus dem Fehlen einer funktionieren-

den Tourismusorganisation in der Region bis zum Jahre 2005; bis dahin habe es nur ehren-

amtliche oder kommunale Bemühungen gegeben. Von daher seien die Verwendungsmöglich-

keiten für die Mittel aus einer Fremdenverkehrsabgabe - abgesehen von der Anlage von Rad-

wegen oder Ähnlichem - sehr eingeschränkt gewesen. Aus dieser Situation heraus sei die 

Schlei-Ostsee GmbH gegründet worden, die mittlerweile erste Erfolge vorweisen könne. Da-

mit werde für die Gemeinden erkennbar, wie die Mittel aus der Fremdenverkehrsabgabe ver-

wendet werden könnten. 

Abg. Dr. Garg meint, dies beantworte seine Frage nur zum Teil. Die Antwort begründe nur, 

warum das bestehende Recht nicht angewandt worden sei, beantworte aber nicht die Frage, 

warum es gestattet werden solle, das Erhebungsgebiet für die Fremdenverkehrsabgabe in ei-

ner Gemeinde auszudehnen. 

Frau Lüneburg erläutert, die Ausweitungsmöglichkeit sei wichtig, weil es in der Region teil-

weise sehr kleine Ortschaften - in der Regel mit 300 bis 500 Einwohner - gebe. Bislang dürfe 

die Fremdenverkehrsabgabe nur in acht Orten erhoben werden, wovon Kappeln der einzige 

vergleichsweise große Ort sei. In diesen kleinen Orten könne keine ausreichend hohe Frem-

denverkehrsabgabe erzielt werden; damit ergebe sich aber wiederum das Gerechtigkeitsprob-

lem. 

Abg. Callsen ergänzt, in der Region befänden sich auch kleinste Orte wie Goltoft mit einigen 

Hundert Einwohnern, das nur über eine Badestelle an der Schlei und einen Campingplatz ver-

füge. Dort seien die Aufwendungen für den Fremdenverkehr so gering, dass die Erhebung der 

Fremdenverkehrsabgabe nicht gerechtfertigt erscheine. 
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Nicole Baumann, Dirk Nicolaisen, IHK Schleswig-Holstein  

Umdruck 16/2106 

Marc Ziertmann, Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände 

Umdruck 16/2091 

Frau Baumann weist zu Beginn ihres Vortrags darauf hin, dass sie als Vertreterin der gewerb-

lichen Wirtschaft der Fremdenverkehrsabgabe kritisch gegenüberstehe. Mit dem vorliegenden 

Gesetzentwurf, betont sie, werde die Absicht verfolgt, auf die Kürzung des kommunalen Fi-

nanzausgleichs zu reagieren. Aus ihrer Sicht gehe es nicht um mehr Gerechtigkeit bei der Er-

hebung der Abgabe. Sicherlich sei das Ziel von mehr Gerechtigkeit schön; aber darum gehe es 

letztlich nicht. 

Anschließend stellt Frau Baumann die wesentlichen Punkte der schriftlichen Stellungnahme, 

Umdruck 16/2106, vor. 

Herr Nicolaisen merkt an, dass die heutige Aussprache weit über eine Anhörung nur zum Ge-

setzentwurf hinausgehe und viele Aspekte berühre, die mit der Fremdenverkehrsabgabe im 

Allgemeinen zu tun habe. Von daher stelle sich die Frage, ob die weitere Beratung des vorlie-

gende Gesetzentwurf zurückgestellt werden sollte, um die Ergebnisse von Arbeitsgruppen 

zum Beispiel beim Tourismusverband und beim Innenministerium abzuwarten, die sich mit 

einer umfassenden Änderung des KAG beschäftigten. 

Des Weiteren geht der IHK-Vertreter auf den in der schriftlichen Stellungnahme dargestellten 

Aspekt der bürokratischen Last der Erhebung der Fremdenverkehrsabgabe ein und berichtet, 

dass die Gemeinde Büsum wegen des hohen Aufwands für eine Reihe von Jahren auf ihre 

Erhebung verzichtet habe. Erst als sich die finanzielle Situation der Gemeinde erheblich ver-

schlechtert gehabt habe und die Kommunalaufsicht aktiv geworden sei, sei die Fremdenver-

kehrsabgabe wieder erhoben worden. 

Abschließend berichtet er, dass es einige Tourismus-Marketing-Unternehmen gebe, die mit 

einem relativ hohen Anteil von Einnahmen aus eigener wirtschaftlicher Tätigkeit arbeiteten; 

allerdings sei das Niveau dieses Anteils im Lande ausgesprochen unterschiedlich; es schwan-

ke zwischen 20 % und 73 %. Folglich sei festzustellen, dass der sichere Mittelzufluss durch 

die Fremdenverkehrsabgabe bis zu einem gewissen Grade bequem mache. Da in solchen Ge-

sellschaften der Mittelzufluss über die Fremdenverkehrsabgabe im Kern abgesichert sei, 
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müssten sie nicht alles daransetzen, die Eigenfinanzierungsanteile zu erhöhen. Somit sei zu 

fordern, dass eine Anhebung der Fremdenverkehrsabgabe infolge einer problematischen Lage 

der kommunalen Finanzen oder des Auslaufens der EU-seitigen Förderungen verhindert wer-

de. 

Vorsitzender Abg. Arp erinnerte an die „Vorgeschichte“ des Gesetzentwurfes und betonte, 

zurzeit werde eine noch ergebnisoffene Diskussion über das Thema geführt. 

Nachfolgend stellt Herr Ziertmann die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der kommuna-

len Landesverbände, Umdruck 16/2091, vor. Dabei weist er auch auf das Ziel einer größeren 

Erhebungsgerechtigkeit hin, das in der Begründung des Gesetzentwurfes aufgeführt sei, wes-

halb das Ziel des Gesetzentwurfs begrüßt werde. 

Allerdings sei darauf hinzuweisen, dass durch die Einbeziehung weiterer Gemeindeteile in 

das Erhebungsgebiet neue Konflikte durch die dafür erforderliche Satzungsänderung zu er-

warten seien. Die zurzeit bestehenden Satzungen zur Erhebung der Fremdenverkehrsabgabe 

seien als relativ rechtssicher zu bezeichnen. Wie sich die Verwaltungsgerichtsbarkeit bei der-

artigen neuen Konflikten positionieren werde, erscheine unklar. Ein weiteres Problem könne 

darin bestehen, dass aus der Gruppe derjenigen, die jetzt die Fremdenverkehrsabgabe abführ-

ten und von der Novellierung profitieren könnten, verlangt werde, von dem neuen Recht 

Gebrauch zu machen. Hier sei unter Umständen recht großer Druck zu erwarten. 

Bezüglich der geschätzten Mehreinnahmen in Höhe von 750.000 € in den Jahren 2007 und 

2008 sei ihm, Ziertmann, die Quelle des Wertes unklar. Dieser Wert sei kritisch zu hinterfra-

gen, weil er nur zu erzielen wäre, wenn zukünftig auch für die Fremdenverkehrsabgabe Wer-

beausgaben und so weiter angerechnet werden könnten, die für Ortsteile geleistet würden, die 

bislang kein anerkannter Kur- oder Erholungsort seien. Aber gerade diese Anrechnung er-

scheine rechtlich kritisch, da die Fremdenverkehrsabgabe nur für die Finanzierung solcher 

Leistungen herangezogen werden dürfe, die für anerkannte Kur- oder Erholungsorte erbracht 

würden. Das gelte auch für Lübeck. Von daher sei über eine Tourismusabgabe auch für ande-

re Orte als solche mit der Anerkennung als Kur- oder Erholungsort nachzudenken. Das gelte 

zum Beispiel auch für Lübeck mit seiner historischen Altstadt, die als Weltkulturerbe aner-

kannt sei. Sofern dieser Anregung gefolgt werde, seien in der Tat Mehreinnahmen zu erwar-

ten. Allerdings führe dieses Vorgehen sicherlich auch zu verwaltungsgerichtlichen Verfahren. 

Hinsichtlich des Problems der Anrechnungsfähigkeit von kommunalen Aufwendungen an 

eine GmbH ergänzt Herr Ziertmann die schriftliche Stellungnahme dahin gehend, dass das 

OVG Lüneburg mehrfach - im Gegensatz zum OVG Schleswig - entschieden habe, dass der-
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artige finanzielle Leistungen in Niedersachsen bei der Berechnung der Höhe der Fremdenver-

kehrsabgabe berücksichtigt werden könnten. Nach niedersächsischen Entscheidungen dürfe 

kein Unterschied zwischen der Verwendung der kommunalen Mittel im Rahmen der Erfül-

lung der beschriebenen Aufgaben in einem kommunalen Eigenbetrieb und ihrem Einsatz in 

einem rechtlich selbstständigen Unternehmen gemacht werden. In dieser Hinsicht sollte der 

Gesetzgeber in Schleswig-Holstein eine Klarstellung vornehmen. 

*     *     * 

Abg. Dr. Garg meint, die in dieser Anhörung viel beschworene Gerechtigkeit sollte nach Auf-

fassung seiner Fraktion hergestellt werden, indem die Fremdenverkehrsabgabe abgeschafft 

werde. Allerdings könnten die Koalitionsfraktionen davon wohl nicht überzeugt werden. Von 

daher stelle sich die Frage - diesen Gedanken wolle er zur Diskussion stellen -, ob nicht allen 

Gemeinden des „Fremdenverkehrslandes“ Schleswig-Holstein gestattet werden sollte, die 

Fremdenverkehrsabgabe zu erheben. Dann könne jede Kommune im Hinblick auf ihr Enga-

gement im Bereich Tourismus darüber entscheiden. Außerdem entfiele der Aufwand, der sich 

aus der jetzt erforderlichen Prädikatisierung ergebe. Damit könnte ein gesunder Wettbewerb 

zwischen den Gemeinden befördert werden. Eine solche Lösung wäre sicherlich gerechter als 

der jetzt vorliegende Gesetzentwurf, der de facto als eine „Lex Lübeck“ anzusehen sei. 

Abg. Matthiessen zeigt sich offen für diesen Vorschlag des Vertreters der FDP-Fraktion, allen 

Gemeinden die Erhebungsmöglichkeit einzuräumen. Er bittet die Vertreter der IHK um nähe-

re Ausführungen zur Definition der Gebiete, in denen die Fremdenverkehrsabgabe erhoben 

werden dürfe, und zu den Verwendungszwecken der Mittel - insbesondere, was die über die 

Werbung hinaus gehenden Maßnahmen angehe -, die über diese Abgabe erhoben würden. 

Eventuell könne über diese Definition der Verwendungszwecke auch erreicht werden, dass 

der Umfang der entsprechenden Ausgaben nicht ausufere. Abschließend richtet der Abgeord-

nete die Frage nach der Definition der Gebiete auch an Herrn Ziertmann. 

Abg. Rother greift einige zentrale Kritikpunkte der IHK-Vertreter auf und stellt die Frage, ob 

eine Heranziehung der Nutznießer über das PACT-Gesetz in der Praxis möglich sei. Ihm er-

scheine die Anwendung dieses Gesetzes für den Bereich der Tourismuswerbung insbesondere 

in einer größeren Stadt fragwürdig. 

Die IHK habe Unzufriedenheit mit der Organisationsform bei den Kommunen im Bereich der 

Fremdenverkehrsabgabe geäußert. Somit stelle sich die Frage, ob mit einer anderen Organisa-

tion ein höherer Wirkungsgrad erreichbar sei. 
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An Herrn Ziertmann richtet er die Frage, ob die mit der Gesetzesänderung beabsichtigte Her-

stellung von mehr Gerechtigkeit - in Anbetracht des relativ hohen bürokratischen Aufwands - 

eventuell teurer als das jetzt praktizierte System werden könne. Er sehe die Gefahr, dass mehr 

Gerechtigkeit zu geringerer Wirtschaftlichkeit in diesem Bereich führen könne. 

Abg. Puls erkundigt sich bei Herrn Ziertmann nach Erfahrungen mit der Umsetzung des 

PACT-Gesetzes in den schleswig-holsteinischen Kommunen. 

Abg. Callsen meint, die Anwendung des PACT-Gesetzes erscheine zum Beispiel in eng be-

grenzten innenstädtischen Bereichen, in denen durch die Anwendung dieses Gesetzes im Falle 

der Grundstücke Wertsteigerungen zu erzielen und zurechenbar seien, gerechtfertigt. Aller-

dings stelle sich die Frage, ob dieses Instrument als Ersatz für die KAG-Regelungen zur 

Fremdenverkehrsabgabe - Erhebung in ausgedehnteren Bereichen einer Kommune oder gar 

regionalen Bereichen - praktikabel sei und ob für jeden Grundstückseigentümer im Erhe-

bungsgebiet eine Wertsteigerung nachgewiesen werden könne. Er sei der Auffassung, dass 

das Instrumentarium des PACT-Gesetzes in diesem Bereich des Fremdenverkehrs nicht an-

gewandt werden könne. 

Frau Baumann antwortet auf die Frage von Abg. Dr. Garg nach einer auf ganz Schleswig-

Holstein ausgedehnten Erhebungsmöglichkeit, dies höre sich nur auf den ersten Blick nach 

mehr Gerechtigkeit an. Ihrer Meinung nach bestehe dabei aber die Gefahr, dass sich durch 

diese Möglichkeit die Ungerechtigkeit vergrößere. So stelle sich die Frage, wie einem Unter-

nehmen im Zentralbereich von Schleswig-Holstein ohne Bezug zum Fremdenverkehr klar 

gemacht werden könne, dass es die Fremdenverkehrsabgabe zu zahlen habe, da die entspre-

chende Gemeinde der Meinung sei, ihre Unternehmen erzielten einen mittelbaren Vorteil 

durch den Tourismus. Es sei zu befürchten, dass der Unmut der Unternehmen zunähme und 

die Ungerechtigkeit eher vergrößert würde. Außerdem sei die Gewerbesteuerbelastung zu 

berücksichtigen. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer nähmen im Übrigen zu. Zu den damit 

finanzierten Teilen der Infrastruktur zählten auch immer solche Teile, die letztendlich den 

Tourismus förderten. Unter diesem Aspekt wäre eine auf das ganze Land ausgedehnte Erhe-

bungsmöglichkeit noch problematischer als die jetzige Situation. 

Im Hinblick auf die Zweckbindung führt Frau Baumann aus, ihrer Erfahrung nach sei den 

Unternehmen oftmals die sehr enge Begrenzung in Bezug auf den Verwendungszweck der 

Finanzmittel, die für die Kalkulation der Höhe der Fremdenverkehrsabgabe herangezogen 

werden könnten, nicht klar. Sie seien oftmals der Meinung, dass diese Mittel auch herangezo-

gen werden könnten, um die eigene Stadt attraktiver zu gestalten. 
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Frau Lüneburg geht auf die Ausführungen der IHK-Vertreter zur Finanzierung über Erlöse 

aus eigener wirtschaftlicher Tätigkeit ein und führt aus, die Erzielung eigener Erlöse sei nicht 

nur möglich, sondern auch Sinn und Zweck eines privatisierten Tourismusmarketings. Aller-

dings könnten eigene Erlöse erst nach einer gewissen Anlaufzeit erzielt werden. So werde 

durchaus eine gewisse Zeit - nach ihren Erfahrungen zwei bis drei Jahre - benötigt, um die 

von der Kommune an eine neu gegründete GmbH übergeleiteten Mitarbeiter so zu motivieren, 

dass sie sich am Markt bewährten und behaupteten. Dann könnten 60 bis 70 % der anfallen-

den Kosten durch eigene Erlöse gedeckt werden. Die restlichen 40 bis 30 % müssten jedoch 

auf dem Wege einer Sockelfinanzierung abgedeckt werden, zumal mit einem Vorlauf von 

rund 18 Monaten gearbeitet werde. Sie gehe davon aus, das dies für alle Tourismusmarketing-

Organisationen gelten. Es gehe also auf keinen Fall darum, bequem zu werden und sich auf 

mit Gewissheit fließenden Einnahmen „auszuruhen“. 

Außerdem sei für die Schlei-Ostsee GmbH darauf hinzuweisen, dass sie nicht nur regional 

agiere, sondern auch gleichsam das operative Geschäft vor Ort in Form von Touristinformati-

onen mit betreibe. Diese Forderung werde übrigens auch vonseiten des Landes erhoben. 

Ferner habe sie die Erfahrung gemacht, dass die Kommunen durchaus bereit seien, Geld an 

eine regionale Organisation zu geben, mit der anschließend gemeinsam entschieden werde, 

wo sie sich engagieren solle. Die Kommunen wollten wissen, wohin ihre Gelder flössen; sie 

wollten mitreden können. Das sei aber nur auf einer regionalen - und nicht auf landesweiter - 

Ebene möglich. 

Abschließend geht Frau Lüneburg auf den Vorschlag von Abg. Dr. Garg ein, alle Gemeinden 

sollten berechtigt sein, eine Fremdenverkehrsabgabe zu erheben. Sollte ein solcher Vorschlag 

umgesetzt werden, würde es sicherlich Gemeinden geben, die darauf verzichteten, weil sie 

entweder nicht touristisch orientiert seien oder weil sie andere finanzielle Möglichkeiten hät-

ten; das sei am ehesten im Umland von Hamburg zu erwarten. In den nördlichen Landesteilen 

und an der Westküste sei der Fremdenverkehr aber eine der tragenden Säulen der Wirtschaft, 

sodass dieser Vorschlag sicherlich interessant sei. 

Herr Nicolaisen geht ebenfalls auf den Vorschlag von Abg. Dr. Garg ein und erinnert an die 

um das Jahr 2000 herum geführte Diskussion über eine landesweite Tourismussteuer. Aller-

dings sei dazu die Frage aufzuwerfen, ob mit einem solchen Instrument nicht die Akzeptanz 

des Tourismus insgesamt belastet würde. Außerdem existiere bereits die Gewerbesteuer, de-

ren Höhe über die Hebesätze beeinflusst werden könne. Schon jetzt sei es in stark touristisch 

geprägten Kommunen üblich, höhere Hebesätze festzusetzen als in anderen Kommunen, ins-



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 16. WP - Innen- und Rechtsausschuss - 49. Sitzung am 13. Juni 2007 19 
  - Wirtschaftsausschuss - 50. Sitzung am 13. Juni 2007  

besondere des Binnenlandes. Von daher sei festzustellen, dass die erforderlichen Instrumente 

bestünden und eine landesweite Tourismusabgabe nicht erforderlich sei. 

Die Finanzierung könne auch anders als über eine Tourismusabgabe sichergestellt werden. Es 

gebe durchaus Kommunen, die keine Tourismusabgabe erhöben, aber trotzdem mit dem 

Fremdenverkehrsmarketing zurecht kämen, indem sie entsprechende GmbHs finanziell aus-

statteten. So zahle die Stadt Flensburg jährlich 200.000 € für das Tourismusmarketing. Ferner 

bestehe ein Tourismusverein, der seine gesamten Beitragseinnahmen ebenfalls für das Tou-

rismusmarketing aufwende. Aber es werde keine Fremdenverkehrsabgabe erhoben. Auf diese 

Weise werde ein Eigenfinanzierungsanteil von 73,8 % erzielt. Von daher gehe es ihm um 

mehr Professionalisierung und Wirtschaftlichkeit im Bereich des Tourismusmarketing. 

Hinsichtlich der Gerechtigkeit werde es immer Einschränkungen geben, weil es immer ir-

gendwo eine Grenze zwischen Erhebungsorten und „Nichterhebungsorten“ bezüglich der 

Fremdenverkehrsabgabe geben werde. Aber auch das Problem mangelnder Gerechtigkeit im 

Fall der Handelsunternehmen in den Citys - diese profitierten durchaus vom Tourismus - oder 

der Zulieferer werde mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht gelöst. 

Hinsichtlich der Zweckbindung berichtet Herr Nicolaisen, dass man bislang der Auffassung 

gewesen sei, dass bei der Kalkulation der Höhe der Fremdenverkehrsabgabe auch Aufwen-

dungen für das City- und Stadtmarketing berücksichtigt werden könnten. Das sei aber falsch. 

Sofern das bereits angesprochene OVG-Urteil zur Berücksichtigungsfähigkeit von kommuna-

len Aufwendungen für eine GmbH Bestand haben sollte, würde dies die schleswig-

holsteinischen Tourismusorganisationen hart treffen, weil dann in vielen Kommunen und Re-

gionen eine Umorganisation geprüft werden müsse, um die Finanzierung zu sichern. Auch 

dies sei seiner Auffassung nach ein Grund, die abschließende Beratung über diesen Gesetz-

entwurf zurückzustellen und auf eine umfassendere Reform des KAG hinzuarbeiten. 

Zum Thema „PACT“ sei zu berichten, dass inzwischen aus Flensburg ein positives Beispiel 

vorliege. Dort habe man vor rund vier Wochen mit entsprechenden Baumaßnahmen begon-

nen; diese zielten aber nicht auf den Tourismus, sondern auf den Handel ab. In Flensburg ha-

be es nur eine sehr geringe Zahl von Widersprüchen gegeben. Dort trage die Wirtschaft 70 % 

der anfallenden Kosten. 

Das Instrumentarium des PACT-Gesetzes sei im Tourismusbereich noch nicht erprobt. Aller-

dings sei dieses Thema bei der Gesetzgebung bewusst eingebracht worden, damit in Frem-

denverkehrsorten bauliche Maßnahmen oder Infrastrukturmaßnahmen mit Marketingmaß-
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nahmen verknüpft werden könnten. Das PACT-Gesetz lasse das zu. Diese Verknüpfung wer-

de im Handelsbereich sehr kritisch gesehen; in Flensburg sei dieser Aspekt ausdrücklich aus-

geschlossen worden. 

Herr Popp räumt ein, dass die Erzielung von Gerechtigkeit in den zurückliegenden Jahren fast 

unmöglich gewesen sei. Allerdings bestehe jetzt Rechtssicherheit. Wenn die Option einge-

räumt würde, die Fremdenverkehrsabgabe landesweit zu erheben, dann käme es mit Sicher-

heit zu Klagen unter Hinweis auf eine nicht gewahrte Verhältnismäßigkeit. 

Er, Popp, verfolge die Entwicklung der Fremdenverkehrsabgabe seit rund 30 Jahren. Früher 

sei ein Restaurationsbetrieb nach der Anzahl der Sitzplätze und ein Beherbergungsbetrieb 

nach der Anzahl der Fremdenverkehrsbetten veranlagt worden. Diese Maßstäbe seien zu 

Recht verworfen worden. Heute werde die Fremdenverkehrsabgabe auf der Grundlage der 

Höhe des tourismusrelevanten Umsatzes - er könne auch bei einem Tischlereibetrieb festge-

legt werden; dazu lägen Gerichtsurteile vor - und eines betriebsspartenspezifischen Gewinn-

satzes unter Ansatz des - politisch beschlossenen und gegebenenfalls kalkulatorisch nachzu-

weisenden - Erhebungssatzes erhoben. Diese Parameter vermittelten seiner Auffassung nach 

durchaus einen „Hauch von Gerechtigkeit“, so Herr Popp. 

Er halte es für überzogen, die Fremdenverkehrsabgabe insgesamt infrage zu stellen. Als Ver-

treter einer Kommune mit einem ausgeglichenen Haushalt stelle er fest, dass sie nicht in der 

Lage sei, die Aufwendungen für die Tourismuswerbung aus allgemeinen Steuermitteln zu 

betreiben. Dies sei auch nicht einzusehen. Er halte es für absolut legitim und gerechtfertigt, 

wenn die Unternehmen, die vom Tourismus profitierten, an der Finanzierung dieser Aufgabe 

beteiligt würden. Sicherlich gehe es dabei immer wieder um Höhe. Letztlich regele der Markt 

diesen Bereich; dazu seien politische Entscheidungen zu fällen. 

Bei dieser Diskussion dürfe nicht vergessen werden, dass es um 145.000 Arbeitsplätze im 

Land und um Umsätze in Milliardenhöhe gehe. Es bestehe das Ziel, die neue Tourismuskon-

zeption in allen Facetten umzusetzen. Dabei sei man ganz entscheidend auf die kommunalen 

Finanzmittel angewiesen, die teilweise durch die Fremdenverkehrsabgabe generiert würden. 

Wenn sich das Land an dieser Stelle schwäche, werde es in der zukünftigen Konkurrenzsitua-

tion Schwierigkeiten haben, sich am Markt behaupten zu können. 

Seinem Verband, so Popp, schwebe vor, dass der Begriff „Kurabgabe“ aus der touristischen 

Szenerie verschwinde; das könne seinetwegen auch auf den der Fremdenverkehrsabgabe aus-

gedehnt werden. Allerdings müsse das mit diesem beiden Begriffen verbundene Finanzvolu-

men erhalten bleiben. Einerseits solle ein Gast möglichst nichts von alledem bemerken, aber 
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trotzdem müssten die entsprechenden Aktivitäten bezahlt werden; das Aufkommen müsse 

unverändert fortbestehen. An einem entsprechenden Konzept werde zurzeit gearbeitet. In Ab-

stimmung mit Herrn Horn und Herrn Helle sei festzustellen, dass der Verband kein Problem 

habe, auf den bereits angesprochenen großen Wurf zu warten. 

Herr Ziertmann betont hinsichtlich einer flächendeckend eingeräumten Möglichkeit zur Erhe-

bung der Fremdenverkehrsabgabe, dass diese Abgabe Vorteile abbilden müsse; die Vorteile 

seien aber mit sehr unterschiedlicher Intensität ausgeprägt. Von daher seien in dieser Hinsicht 

Probleme zu sehen. 

Auf die Frage von Abg. Matthiessen nach Kriterien für die Definition eines Tourismusstand-

ortes eingehend, trägt er vor, in anderen Bundesländern ziehe man die Relation der Zahl der 

Gäste zur Zahl der Einwohner heran. Aber es gebe auch andere Ansätze. Auch dieser Aspekt 

sollte bei einer Gesamtdiskussion über eine Tourismusabgabe behandelt werden. 

Zum Thema „PACT“: Neben Flensburg sei von zwei Initiativen aus Kiel zu berichten, die 

bereits ein relativ konkretes Stadium erreicht hätten. Ein Hinweis sei ihm, Ziertmann, wichtig: 

PACT-Initiativen müssten auf Initiativen der Wirtschaft fußen. Von daher sei auszuschließen, 

dass eine Fremdenverkehrsgemeinde die Initiative im Sinne des Mottos „Wir möchten, dass 

unsere Wirtschaft einen PACT abschließt!“ ergreife. Deshalb werde das Instrumentarium des 

PACT-Gesetzes nicht die Fremdenverkehrsabgabe im großen Maße ersetzen können. An gro-

ßen touristischen Standorten wie zum Beispiel der PACT- Initiative in der Kieler Innenstadt, 

die sich auch auf die Kreuzfahrtterminals beziehe, ergäben sich sicherlich auch touristische 

Bezüge durch die Werbemaßnahmen. Aber in erster Linie diene das PACT-Instrumentarium 

der Stärkung des Einzelhandels, eines attraktiven Stadtbildes; touristische Zwecke stünden 

dagegen nicht im Vordergrund. 

Die Bürokratiekosten könnten sicherlich nicht in Abrede gestellt werden. Die Arbeitsgemein-

schaft der kommunalen Landesverbände gehe davon aus, dass das Aufkommen konstant blei-

be, dass aber das Konfliktpotenzial zunehmen werde. Eine Gemeinde sei nicht verpflichtet, 

ihre Satzung zur Fremdenverkehrsabgabe zu ändern. Allerdings sei davon auszugehen, dass 

der Druck dazu aufkommen werde, wenn die Möglichkeit geschaffen werde, in einer Kom-

mune größere Abgabengerechtigkeit zu schaffen. Wenn dann dieser Schritt gegangen werde, 

betrete man ein rechtlich ungeklärtes Feld. Von daher seien Prozesskosten und entsprechende 

Arbeit im operativen Geschäft zu erwarten. 

Abschließend begrüßt Herr Ziertmann die Absicht, auch die kommunalen Aufwendungen für 

die Kalkulation der Höhe der Fremdenverkehrsabgabe heranziehen zu können. 
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Abg. Harms zeigt sich interessiert, die Diskussion über eine landesweite Erhebungsmöglich-

keit für die Fremdenverkehrsabgabe zu vertiefen. Sicherlich gebe es Orte, wo die zu berück-

sichtigenden kommunalen Zahlungen so gering seien, dass sich die Erhebung nicht lohne. Er 

finde den Gedanken, die Fremdenverkehrs- und die Kurabgabe abzuschaffen und stattdessen 

eine neue Abgabe zu kreieren, interessant. Aus diesem Grund könne die abschließende Bera-

tung über diesen Gesetzentwurf verschoben werden, bis eine größere Veränderung des KAG 

diskutiert werde. Er könne die Abschaffung der Kurabgabe nur begrüßen, da sie im Bereich 

des Marketings ein massives Hemmnis sei. Sie werde von den Touristen gleichsam als Straf-

abgabe - Psychologie spiele eine große Rolle im Tourismus, unabhängig von der Frage der 

Berechtigung dieser Abgabe - empfunden. 

In diesem Zusammenhang sei an das Beispiel Österreichs mit seinem Tourismusrecht zu erin-

nern, das die Ausschussmitglieder im Zusammenhang mit einem Besuch bei der ITB in Berlin 

kennengelernt hätten. Dort seien die zu erhebenden Abgaben beziehungsweise Steuern defi-

niert. Wenn es in der Landesregierung bereits entsprechende Überlegungen gebe, biete sich in 

der Tat eine Verschiebung der weiteren Beratung dieses Gesetzentwurfes an. 

Abg. Matthiessen erkundigt sich nach der Zeitplanung für die weiteren Beratungen. 

Abg. Dr. Garg betont, er habe mit seinem Diskussionsbeitrag zur Schaffung einer landeswei-

ten Erhebungsmöglichkeit für die Fremdenverkehrsabgabe lediglich auf den Beitrag von Frau 

Baumann und die Diskussion zum Thema der Gerechtigkeit reagiert, zumal der vorliegende 

Gesetzentwurf seiner Ansicht nach nicht dazu diene, mehr Gerechtigkeit herzustellen. - 

Abg. Puls weist den Vertreter der FDP-Fraktion auf die Begründung zum Gesetzentwurf hin. 

- Abg. Dr. Garg fährt fort, die Beiträge von Herrn Popp und Abg. Harms entsprächen dem 

Ziel, das die FDP-Fraktion seit geraumer Zeit verfolge, nämlich psychologische Hemmnisse 

in Bezug auf das Ferienland Schleswig-Holstein auszuräumen. Insofern unterstütze er, 

Abg. Dr. Garg, den Vorschlag, den vorliegenden Gesetzentwurf zunächst nicht weiterzudisku-

tieren, sondern auf eine bessere Lösung der anstehenden Probleme zu warten, zumal dieser 

nicht wirklich zu mehr Gerechtigkeit führe und auch den Unternehmen vor Ort keinen Gefal-

len tue. 

Herr Popp trägt vor, er habe sich mit den anderen Anzuhörenden kurz ausgetauscht. Den An-

zuhörenden erscheine es durchaus möglich, bis zum Ende dieses Jahres erste Ansätze für eine 

neue Tourismusabgabe zu schaffen, die eine Grundlage für die weitere Diskussion sein könne. 

Vonseiten des Tourismusverbandes - verzahnt mit Vertretern der Regionalverbände, dem 

Wirtschaftsministerium, der IHK, der DEHOGA - sei ein Gutachter für diesen Bereich einge-

schaltet worden, der bis Ende Juli erste Ergebnisse bereitstellen werde. Die dabei angedachten 
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Verknüpfungen seien früher rechtlich nicht möglich gewesen, aber vielleicht ergäben sich nun 

neue Möglichkeiten. 

Von besonderer Bedeutung sei die Klärung der Frage, ob die Beiträge von Kommunen an 

privat ausgerichtete Unternehmen des Tourismusmarketings bei der Kalkulation der Höhe der 

Fremdenverkehrsabgabe berücksichtigt werden könnten. In dieser Hinsicht gehe es mittler-

weile um hohe siebenstellige Beträge. In diesem Bereich müsse Planungssicherheit geschaf-

fen werden. Von daher wäre er für die Berücksichtigung dieses Aspekts in den weiteren Bera-

tungen dankbar. 

Vorsitzender Abg. Arp fasst zusammen, dass diese Klärung unabhängig von der weiteren 

Entwicklung dieser rechtlichen Materie herbeigeführt werden müsse. Er sagt zu, sich im 

Landtag für eine schnelle Bearbeitung dieses Komplexes einzusetzen. Nach der Vorlage des 

angekündigten Gutachtens würden die genannten Beteiligten dann dem Landtag eine Diskus-

sionsgrundlage für eine Neugestaltung der Abgaben zur Verfügung stellen. 

Abschließend geht Frau Baumann auf das Stichwort „Lex Lübeck“ ein und berichtet von einer 

Veranstaltung der IHK mit den dortigen politischen Entscheidungsträgern, bei der diskutiert 

worden sei, ob in Lübeck nach der Änderung des KAG eine Fremdenverkehrsabgabe einge-

führt werden solle. Dabei sei deutlich geworden, dass sich die Mehrheit der Bürgerschaft auf-

grund des Protestes der örtlichen Wirtschaft wohl gegen die Einführung der Fremdenver-

kehrsabgabe entscheiden werde. Insofern treffe der Begriff „Lex Lübeck“ nicht wirklich zu. 

 

 

Der Vorsitzende, Abg. Arp, dankt den Anzuhörenden für die Beiträge und schließt die Sit-

zung um 12:15 Uhr. 

 

 gez. Werner Kalinka   gez. Dörte Schönfelder 

 Vorsitzender    Geschäfts- und Protokollführerin 
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Schleswig-Holsteinischer Landtag  
Umdruck 16/2100 



Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
Bezug nehmend auf Ihr Schreiben vom 10. Mai 2007 bedanken wir uns für die 
Möglichkeit der Stellungnahme zum Gesetzesentwurf zur Änderung des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein.  
Die Änderung sieht vor, in Gemeinden, in denen nur ein Gemeindeteil anerkannt 
worden ist, die Abgabenpflicht auch auf diejenigen zu erstrecken, die außerhalb des 
anerkannten Gebietes Vorteile durch den Fremdenverkehr erhalten.  
Dieser Ausweitung sieht der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Schleswig-
Holstein mit großer Sorge entgegen. Seit vielen Jahren steigt in Schleswig-Holstein 
die Ausgabenspirale für die gastgewerblichen Betriebe, während die sogenannte 
Einnahmeseite in keinster Weise adäquat mit wächst.  
Allein in dem Bereich der Rundfunk- bzw. Urheberrechtsgebühren (GEZ, GEMA, 
GVL,  
VG Media, ZWF) sind die Betriebe seit Jahren stetig steigenden 
Zahlungsansprüchen ausgesetzt.  
Hinzu kommen Investitionen in unterschiedlicher Höhe, um Jahr für Jahr den 
gesetzlichen Anforderungen genüge zu tun. Im Personalbereich steigen die Lohn- 
und Lohnnebenkosten ebenfalls Jahr für Jahr.  
Auf Grund der Tatsache, dass diese Ausgaben nicht durch entsprechende 
Einnahmen (von Gewinnen gar nicht zu reden) kompensiert werden können, sind 
mittlerweile Betriebe gezwungen Insolvenz anzumelden, die noch vor Jahren als sehr 
"gesund" galten. 
  
Auf der anderen Seite wird von den Betrieben erwartet, dass sie investieren, um den 
Tourismusstandort Schleswig-Holstein nicht zu gefährden. Im Zuge der 
Neuausrichtung des Tourismus in Schleswig-Holstein hat es sich das 
Wirtschaftsministerium des Landes zusammen mit dem DEHOGA Schleswig-
Holstein und anderen Kooperationspartnern zur Aufgabe gemacht, Schleswig-
Holstein für die nächsten Jahre im Verhältnis zu den Nachbarländern touristisch noch 
konkurrenzfähiger zu gestalten. 
Auch wenn hierzu Landesmittel zur Verfügung gestellt werden, müssen viele 
Betriebe aus eigener Kraft Mittel aufbringen, um nicht hinten runter zu fallen. 
Eigenmittel sind selten in ausreichender Höhe vorhanden, so dass eine 
Kreditaufnahme notwendig ist. Eine Kreditaufnahme in Zeiten von Basel II, ist für die 
Betriebe äußerst schwierig.  
Aus Sicht des Hotel- und Gaststättenverbandes werden die vorgenannten Ziele und 
Bemühungen durch Einführung einer Fremdenverkehrsabgabe bzw. durch die 
Ausweitung nicht nur kontakariert sondern sogar gefährdet.  
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Kommunen Jahr für Jahr die 
Fremdenverkehrsabgabe erhöhen sobald sie hierzu die rechtliche Möglichkeit 
erhalten. Ein Ende der Preisspirale ist nicht in Sicht. Teilweise gab es Erhöhungen 
von 500% innerhalb eines Jahres. Selten kann der betreffende Betrieb diese 
Erhöhung an den Gast weitergeben somit bleibt in der Regel einzig der Haushalt des 
Gewerbetreibenden belastet.  
Darüber hinaus betreiben die gastgewerblichen  Betriebe übers Jahr verteilt, 
Werbemaßnahmen mit beträchtlichen finanziellen Aufwand. Hier wird bereits aus 
eigener Tasche der entsprechende Tourismusstandort mit finanziert. Die 
Fremdenverkehrsabgabe stellt im Verhältnis zu der Eigenwerbung eine Belastung 
dar, die nicht berücksichtigt wird.  



Aus den genannten Gründen, bitten wir von der Ausweitung der 
Fremdenverkehrsabgabe Abstand zu nehmen.  
  
Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Stefan Scholtis 
Hauptgeschäftsführer 
  
  
  
DEHOGA-SH 
Hamburger Chaussee 349 
24113 Kiel 
Telefon: 0431-65 18 66 / Fax: 0431-65 18 68 
E-Mail: info@dehoga-sh.de 
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Fax: 04841 / 4843 
PC-Fax: 04841 / 870271 
E-Mail: mailto:sandra.milke@nordseetourismus.de 
Internet: www.nordseebaederverband.de 
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Schleswig-Holsteinischer Landtag 
Innen- und Rechtsausschuss 
Wirtschaftsausschuss Anke Lüneburg

Tel:  +49 4621 8500-50
Fax: +49 4621 8500-55

anke.lueneburg@ostseefjordschlei.de

Postfach 7121 
 
24171 Kiel 
 
- per Email - 
 

     Schleswig, 06.06.2007 
 
Gesetzentwurf KAG 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank, dass wir eine Stellungnahme zur geplanten Änderung des KAG 
abgeben dürfen. 
 
Zunächst eine Vorbemerkung zu uns als Gesellschaft und der derzeitigen 
Situation in der Region Schlei-Ostsee: 
Die Region am Ostseefjord Schlei hat sich im Sommer 2005 zusammengeschlossen, 
um gemeinsam die Region wirtschaftlich und touristisch zu vermarkten. Aktuell sind 
30 Gesellschafter (10 kommunale, 20 privatwirtschaftliche) Träger der Schlei Ostsee 
GmbH. Weitere Informationen werde ich Ihnen in Form einer Broschüre am 
13.06.2007 mitbringen. 
Derzeit erhalten wir eine Anschubfinanzierung durch Leader Plus; diese Förderung 
endet Mitte 2008. Die restliche Finanzierung erfolgt durch die 10 Kommunen, in 
unterschiedlicher Höhe. Die Gesellschafter aus der freien Wirtschaft haben bei der 
Gründung ihre Einlage in Höhe von 1.500€ geleistet, ein jährlicher Beitrag erfolgt 
bisher nicht.  
In der Region wird fast keine Kurabgabe (nur Ostseebad Schönhagen) und fast keine 
Tourismusabgabe (nur Kappeln, einzelne Gemeinden aus dem Raum Amt Gelting 
sowie Schönhagen) erhoben. Einzelne Orte (ca. 20%) haben eine Auszeichnung als 
Erholungsort oder ähnliches. 
Nach diversen Gesprächen mit Vertretern aus der Wirtschaft wurde deutlich, dass 
niemand auf freiwillige Beiträge setzen möchte und kann. Von allen wird eine 
gerechte Beteiligung aller vom Tourismus Profitierenden verlangt; nicht nur von z.B. 
Mitgliedern von Tourismus- oder Gewerbevereinen. Hier sieht man besonders 
Filialisten in der Pflicht. Gleichzeitig wird die Erhebung einer Tourismusabgabe in 
allen Orten der Region gefordert, so dass auch hier eine Gleichberechtigung 
hergestellt werden kann. Das sehen auch die größeren Kommunen so, die eine 
Abgabe erst erheben wollen, wenn die Nachbarkommunen auch erheben.  
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Gleichzeitig wurde in allen Gesprächen deutlich, dass der Zusammenschluss zu 
einer regionalen Gesellschaft nach wie vor für richtig gehalten wird und dass die 
Arbeit der regionalen Gesellschaft unbedingt fortgesetzt werden muss.  
      
Wir betrachten die gesamte Region als „Erholungsregion“, wohl wissend, dass es 
eine solche Auszeichnung (noch) nicht gibt. Die ausgezeichneten Orte haben 
größtenteils geringe Prädikate, mit Ausnahme von Gelting. Im Gegensatz zu anderen 
Regionen wie der Holsteinischen Schweiz, die schon viele Jahre eine hohe 
Tourismusintensität hat, wurde an der Schlei der Tourismus bis vor wenigen Jahren 
eher nebenberuflich betrieben. Dieses hat sich durch den Abzug der Bundeswehr 
sowie durch geringere Verdienstmöglichkeiten in der Landwirtschaft und anderen 
Wirtschaftszweigen verschoben. Gleichzeitig ist nicht mit neuen 
Industrieansiedlungen zu rechnen. 
 
 
Unsere Stellungnahme: 
Wir wünschen uns, dass der Landtag sehr zeitnah weitere Neuerungen im KAG 
umsetzt. Dazu gehört die Möglichkeit, allen Kommunen, in denen Tourismus 
stattfindet, zukünftig das Recht zu geben, eine Tourismusabgabe erheben zu 
können. Da die Erhebung für eine Region aus rechtlichen Gründen schwierig sein 
wird, gleichzeitig aber der Verwaltungsaufwand für alle Gemeinden möglichst gering 
sein soll, wäre es wünschenswert, eine einheitliche Mustersatzung und einheitliche 
Muster-Vorteilsstufen seitens des Landes zu entwickeln, die rechtlich einwandfrei 
sind. Hier kann sicher von der Erfahrung der Kommunen profitiert werden, die bereits 
jahrelang Abgaben erheben. Da durch die Rechtsprechung inzwischen größtenteils 
umsatzabhängig erhoben wird, würden wir als Tourismusorganisation sogar doppelt 
profitieren: Indem wir zuverlässige Statistiken über private Quartiere bekommen 
würden! 
 
Wir benötigen zuverlässige und planbare Einnahmen, um marktfähiges Marketing für 
die Region durchführen zu können sowie für eine gute Infrastruktur sorgen zu 
können. Hier stehen wir stellvertretend für viele Regionen im Land. 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit zu Stellungnahme und nehmen gern am 
13.06.2007 an der Sitzung teil. 
 
 
 
Herzliche Grüße 

     
Hans-Werner Berlau     Anke Lüneburg 
Aufsichtsratsvorsitzender     Geschäftsführerin 
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24105 Kiel, 05.06.2007 

  
An den Reventlouallee 6/ II. Stock 

Innen- und Rechtsausschuss Haus der kommunalen Selbstverwaltung 

des Schleswig-Holsteinischen Landtages Telefon: (04 31) 57 00 50 - 50 

Landeshaus Telefax: (04 31) 57 00 50 - 54 

Düsternbrooker Weg 70 E-Mail: arge@shgt.de 

24105 Kiel Internet: www.shgt.de 

  
  
  Unser Zeichen: 22.10.00/01 Ni/Pf 

  (bei Antwort bitte angeben) 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kommunalabg abengesetzes des Landes 
Schleswig-Holstein (KAG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 16/1275 
 
Schreiben vom 10. Mai 2007 – Az.: L 215  
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in vorbezeichneter Angelegenheit bedankt sich die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Landesverbände für die Möglichkeit, eine mündliche Stellungnahme abzugeben. Gerne stehen 
wir dem Ausschuss am 13. Juni 2007 dafür zur Verfügung. 
 
Wunschgemäß übermitteln wir Ihnen nachfolgend die Schwerpunkte unserer Stellungnahme: 
 
Gegen die mit dem Gesetzentwurf vorgeschlagene Änderung des § 10 Kommunalabgabenge-
setz (KAG) bestehen grundsätzlich keine Bedenken. 
 
1. Die nunmehr angestrebte Änderung entspricht teilweise einer alten Forderung der 

Kommunen in Schleswig-Holstein. Sie ist auch Bestandteil eines Forderungskatalogs 
des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB) aus dem Jahre 2003. 

 
2. Gleichwohl wird die dem Grunde nach zu begrüßende Abschaffung der Begrenzung 

der Erhebungsbefugnis nach unserer Einschätzung zu keinen nennenswerten Mehr-
einnahmen aus der Fremdenverkehrsabgabe führen. Dies liegt zum einen daran, dass 
in vielen Fremdenverkehrsorten das gesamte Gemeindegebiet als Kur- oder Erho-
lungsort anerkannt ist und insofern keine Ausweitung möglich ist. Andererseits können 
die Kosten für die Fremdenverkehrswerbung und die Aufwendungen nach § 10 Abs. 1 
Satz 2 KAG nur einmal (max. 100 %) von den Abgabepflichtigen erhoben werden.  
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3. Die jetzt vorgesehene Änderung wird daher in der Regel lediglich zu einer verbesser-
ten Abgabengerechtigkeit führen, nicht aber zu einem erhöhten Aufkommen aus der 
Fremdenverkehrsabgabe.  
 
Die vom Land geschätzten Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 750.000,00 € für 
die Jahre 2007 und 2008 (siehe Kompensationsliste im Zusammenhang mit dem FAG-
Eingriff) müssen vor diesem Hintergrund in Frage gestellt werden. Hier sollte noch eine 
entsprechende Quantifizierung durch das Innenministerium erfolgen. 

 
4. Unabhängig von der nunmehr vorgeschlagenen Gesetzesänderung sehen wir weiteren 

Handlungsbedarf in Bezug auf die Tourismusfinanzierung in Schleswig-Holstein und 
verweisen hierzu nochmals auf die in der beiliegenden DStGB Dokumentation formu-
lierten Forderungen. So sollten nach unserer Ansicht die Begriffe „Kurabgabe und 
Fremdenverkehrsabgabe“ durch „Tourismusbeitrag und Tourismusabgabe“ ersetzt 
werden. Ebenfalls sollte der nicht mehr zeitgemäße Begriff „anerkannter Kur- oder Er-
holungsort“ durch andere Gebietskriterien ersetzt werden. Wir verweisen diesbezüglich 
auf ein Gespräch am 18. Oktober 2005, an dem Vertreter mehrerer Fremdenverkehrs-
gemeinden und Vertreter des Innen- und Wirtschaftsministeriums beteiligt waren. 

 
5. In Zusammenhang mit der beabsichtigten Gesetzesänderung regen wir an, eine weite-

re Problematik legislativ zu lösen, die zuletzt Gegenstand gerichtlicher Entscheidungen 
geworden ist. Es geht dabei um die Frage, ob und inwieweit die Kosten eines in Privat-
rechtsform organisierten Kurbetriebs zu einem die Erhebung von Fremdenverkehrsbei-
trägen rechtfertigenden beitragsfähigen Aufwand führen können. Die instanzgerichtli-
che Rechtsprechung in Schleswig-Holstein bietet insoweit ein uneinheitliches Bild. Hin-
zu kommt, dass abschließende Kriterien für eine rechtssichere Einbeziehung von 
Fremdleistungskosten eines in Privatrechtsform organisierten Kurbetriebs in die Kalku-
lation der Fremdenverkehrsabgabe nicht vorliegen. Vor dem Hintergrund, dass es den 
Kommunen im Rahmen der durch Art. 28 Abs. GG geschützten Organisationshoheit 
möglich sein muss, öffentliche Fremdenverkehrswerbung und den Betrieb öffentlicher 
Fremdenverkehrseinrichtungen in Privatrechtsform zu erledigen und sich Dritter zu be-
dienen, sollte gesetzgeberisch klargestellt werden, dass in diesen Fällen Fremdleis-
tungskosten bei der Kalkulation der Fremdenverkehrsabgabe berücksichtigt werden 
können. 
 
Sinngemäß sollte § 10 Abs. 1 KAG dahingehend ergänzt werden, dass  
 

„als öffentliche Einrichtungen und als Fremdenverkehrswerbung der Gemeinde 
auch sämtliche Leistungen, die von einer ausschließlich zu den in Satz 2 ge-
nannten Zwecken gegründeten Gesellschaft unter den Voraussetzungen des 
§ 102 Abs. 4 Gemeindeordnung erbracht werden.“ 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 
Jochen Nielsen 
 




